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A) Bekanntmachungen des Landkreises Friesland

Landkreis Friesland

1. Verordnung zur Änderung der Verordnung
über das Landschaftsschutzgebiet FRI 126

„Marschen am Jadebusen-West“
in den Gemeinden Sande, Zetel, Bockhorn
und der Stadt Varel, Landkreis Friesland

Aufgrund der §§ 20 Abs. 2 Nr. 4, 22 Abs. 1 und 2 des Bundesna-
turschutzgesetzes (BNatSchG) in der aktuellen Fassung i.V.m. den 
§§ 14, 15, 19 Niedersächsisches Naturschutzgesetz in der aktuellen
Fassung wird folgende Verordnung erlassen:

§ 1
(1) 	�Der Geltungsbereich der Verordnung über das Landschaftsschutz-

gebiet 126 „Marschen am Jadebusen-West“ vom 22.06.2011 wird 
in der Gemeinde Bockhorn geändert. Die Flurstücke 151/10 (teil-
weise), 205/5 (ganz) und 207/2 (teilweise), jeweils der Flur 3,
Gemarkung Bockhorn, werden aus dem Geltungsbereich der Ver-
ordnung herausgenommen.

(2) 	�Das Gebiet des Landschaftsschutzgebiets ist in einer mitveröf-
fentlichen Karte im Maßstab 1:50.000 gekennzeichnet. Die Karte
ist Bestandteil dieser Verordnung.
Sie wird aufbewahrt
	�beim Landkreis Friesland, Mühlenstraße 14, 26441 Jever, und
bei der Gemeinde Bockhorn, Am Markt 1, 26345 Bockhorn.
	�Die Karte kann dort von jedermann während der jeweiligen
Dienststunden kostenlos eingesehen werden.

§ 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündigung im Amtsblatt 
des Landkreises Friesland in Kraft. Maßgeblich für das Inkrafttreten 
dieser Verordnung ist das Datum der zuletzt erfolgten Verkündigung.
Jever, den 08.10.2025

Landkreis Friesland
Sven Ambrosy

Landrat
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